
Die Frage, innerhalb welches Zeitraums ihre Voll
ziehung zulässig ist, hat der Verfasser nicht berührt, 
wie er sich überhaupt über eine Anwendung der Be
stimmungen der §§ 935 ff. ZPO nicht ausspricht.
Die einstweilige Anordnung des § 627 ZPO ist ein 
neues Rechtsinstitut, das den Besonderheiten des Ehe
verfahrens Rechnung trägt, insbesondere die Möglich
keit zur vorläufigen Regelung der Unterhalts- und 
Sorgerechtsfragen für die Dauer des Eherechtsstreits 
schafft. Es unterstützt gleichzeitig das Bestreben der 
EheVerfO, durch möglichste Konzentration und Be
schleunigung des Verfahrens klare Verhältnisse für 
die Ehegatten zu schaffen. Der in der Richtlinie 
Nr. 10 des Obersten Gerichts, im Lehrbuch des Zivil
prozeßrechts (Bd. II, S. 131) und wiederholt in ge
richtlichen Entscheidungen entwickelte Grundsatz, 
bei einstweiligen Anordnungen kein Rechtsmittel 
zuzulassen, um das Verfahren nicht mit gerichtlichen 
Zwischenentscheidungen zu belasten, gilt auch hin
sichtlich ihrer Vollziehung. Wie die Zulassung eines 
Rechtsmittelverfahrens sich hemmend auf das Ehe
verfahren auswirken könnte, so sind nachteilige und 
möglicherweise noch schwerer wiegende Folgen denk
bar, wenn die Vollziehung der einstweiligen Anord
nung an eine verhältnismäßig kurze Frist gebunden 
wäre. Bei erneuter Antragstellung würde das Verfah
ren nicht nur verzögert, es entständen auch neue Ko
sten. Weiter darf bei der an sich richtigen Erkenntnis 
des Bezirksgerichts, daß im allgemeinen eine einst
weilige Anordnung innerhalb eines Monats vollzogen 
werden kann, nicht außer acht gelassen werden, daß 
gerade mitunter in Eheverfahren ein Ehegatte seiner 
Unterhaltspflicht nicht freiwillig nachkommt und sich 
der Vollziehung entweder durch Arbeitsplatzwechsel 
oder durch Wohnungswechsel zu entziehen versucht.

Bei der getroffenen Regelung sind also vor allem fa
milienrechtliche Gesichtspunkte maßgebend. Schon des
halb kann eine schematische Übertragung allgemeiner 
Verfahrensregeln des Zivilprozesses auf das Eheverfah
ren oder gar eine Unterordnung von speziellen fa
milienrechtlichen Bestimmungen unter die Sonder
bestimmungen des Zivilprozesses nicht vorgenommen 
werden. Eine Anwendung des § 929 Abs. 2 ZPO auf 
einstweilige Anordnungen stellt einen Verstoß gegen 
die sozialistische Gesetzlichkeit dar (so im Ergebnis 
auch B e r g m a n n  in NJ 1961 S. 65).

Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, daß die 
Vorschrift des § 929 ZPO in erster Linie für Arrest
befehle gilt. Sowohl bei diesen als auch bei einst
weiligen Verfügungen, für die diese Bestimmung ent
sprechend anzuwenden ist (§ 936 ZPO), handelt es sich 
regelmäßig um die Sicherung der zukünftigen Zwangs
vollstreckung durch bestimmte Vollstreckungsakte. Die 
Verwirklichung dieser Ansprüche ist meist innerhalb 
eines Monats möglich. Bei der einstweiligen Anordnung 
nach § 627 ZPO dagegen werden für die Dauer des Ehe
rechtsstreits Rechtsverhältnisse geregelt, die, zumindest 
soweit es sich um Unterhalt und Prozeßkostenvor
schuß handelt, Ansprüche zum Gegenstand haben, die 
nicht der Sicherung der Forderung, sondern der un
mittelbaren Befriedigung des Gläubigers dienen.
Die angefochtenen Beschlüsse verletzen daher § 627 
ZPO in der Fassung von § 25 EheVerfO und sind in
folgedessen aufzuheben.

§ 78 RAGO; § 14 der Anordnung Nr. 1 vom 20. März 
1956 (GBl. I S. 299); § 12 der Anordnung Nr. 2 vom 
20. März 1956 (GBl. I S. 304); § 7 der Anordnung Nr. 4 
vom 30. Juni 1960 (GBl. I S. 410) über Reisekosten
vergütung, Trennungsentschädigung und Umzugskosten
vergütung.
§ 78 Abs. 2 RAGO ist nicht mehr geltendes Recht; dem 
Rechtsanwalt steht Tagegeld nur in den in den An
ordnungen über Reisekostenvergütung, Trennungs

entschädigung und Umzugskostenvergütung bestimm
ten Grenzen zu.

Andererseits kann er nach § 14 der Anordnung Nr. 1 
in Verbindung mit § 12 der Anordnung Nr. 2 und § 7 
der Anordnung Nr. 4 Kilometergeld für die Benutzung 
seines eigenen Kraftwagens fordern, wenn hierdurch 
im Verhältnis zur Benutzung öffentlicher Verkehrs
mittel eine bedeutende Zeitersparnis erzielt wird.

OG, Beschl. vom 31. Mai 1961 - 2 Wz 7/61.

Der Kläger hatte gegen den Verklagten einen Zahlungs
befehl über 4688,21 DM erwirkt, der mit Forderungen 
aus dem Verkauf von Inventar einer Gastwirtschaft 
begründet war. Nach Widerspruch des Verklagten kam 
es zu den Verhandlungsterminen vom 3. Juni 1960 und 
13. Oktober 1960, je um 10.00 Uhr. Im ersten Termin 
wurde der Kläger durch Rechtsanwalt K. in Str. ver
treten, im zweiten Termin durch dessen Nachbevoll
mächtigen, Rechtsanwalt H. in S. Gemäß dem An
erkenntnis des Verklagten erging im zweiten Termin 
ein rechtskräftig gewordenes Anerkenntnisurteil, durch 
das dem Verklagten die Kosten des Rechtsstreits auf
erlegt worden sind.
In seinem Kostenfestsetzungsantrag machte der Kläger 
unter anderem gern. § 78 RAGO Fahrtkosten der An
wälte für Benutzung des Kraftwagens des Rechts
anwalts K. (Fahrten von Str. nach F. und zurück) zu 
zwei Terminen in Höhe von je 0,30 DM für 392 km, 
also 117,60 DM, und 34 DM Tage- und Abwesenheits
geld geltend. Der Sekretär setzte von den 117,60 DM 
102 DM ab, da dem Anwalt des Klägers und dessen 
Nachbevollmächtigten nur die Kosten der Eisenbahn
fahrt von insgesamt 15,60 DM zustünden. Von den 
Tagegeldern setzte er 10,50 DM ab, da dem Prozeß- 
bevollmächtigten nur für die Reise von Str. nach F. 
und zurück, die bei Benutzung der Eisenbahn zwar 
mehr als neun, aber weniger als zwölf Stunden ge
dauert hätte, Tagegeld nur in Höhe von 3,50 DM zu
stehe, während für die Reise des Nachbevollmächtigten 
überhaupt keine Forderung an Tagegeld entstanden sei. 
Die auf § 78 Abs. 2 RAGO gestützte Erinnerung des 
Klägers wies das Bezirksgericht mit der Erwägung zu
rück, daß, wie das Bezirksgericht Karl-Marx-Stadt in 
seiner Entscheidung vom' 13. Oktober 1953 (NJ 1954
S. 154) zutreffend ausgeführt habe, § 78 Abs. 2 RAGO 
im Widerspruch zu den gewaltigen Umwälzungen in 
wirtschaftlicher, politischer und sozialer Hinsicht stehe.
Die hiergegen form- und fristgerecht erhobene und teil
weise begründete Beschwerde führte zur teilweisen 
Aufhebung des Beschlusses und Zurückverweisung an 
das Bezirksgericht F.

Aus den G r ü n d e n :

Im Ergebnis ist die Meinung zutreffend, daß § 78 Abs. 2 
RAGO nicht mehr geltendes Recht ist. Die Vorschrift 
ist überholt. Sie nimmt Bezug auf früher geltende 
Reisekostenbestimmungen, die durch die Anordnung 
Nr. 1 vom 20. März 1956 (GBl. I S. 299) über Reisekosten
vergütung, Trennungsentschädigung und Umzugs
kostenvergütung ersetzt worden sind. Nach der AO 
Nr. 1, die in der zur Zeit des Termins vom 3. Juni 1960 
geltenden Fassung anzuwenden ist, wie das Bezirks
gericht zutreffend ausführt, setzt die Gewährung von 
Tagegeld eine Abwesenheit von mindestens neun Stun
den voraus. Wenn man annähme, daß Abs. 2 des § 78 
RAGO gleichwohl weitergilt, so würde das bedeuten, 
daß im Gegensatz hierzu Anwälte schon bei vier
stündiger Reise ein volles und sogar bei einer noch 
kürzeren Reisedauer immerhin noch ein halbes Tage
geld erhalten. Eine so weitgehende Differenzierung 
würde eines Ausspruchs unseres Gesetzgebers bedürfen. 
Mangels einer solchen Gesetzesbestimmung kann die 
Weitergeltung des Abs. 2 des § 78 RAGO nicht an
genommen werden, obwohl die zeitweilige Abwesen
heit des Anwalts von seiner Arbeitsstelle zu Verdienst
ausfällen führen kann, die die Lohneinbuße eines An
gestellten wesentlich übersteigen, nämlich dadurch, daß 
ihm Prozeßaufträge nicht erteilt werden, die er bei An
wesenheit erhalten hätte.
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